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Nähere Informationen sowie die erfor-

derlichen Unterlagen erhalten Sie beim 

Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst, 

Am Stadtwall 10, 1. Etage, Raum 102. 

 

 

Sprechzeiten für ambulante Eingliede-

rungshilfen nach Vereinbarung. 



Gesetzliche Grundlagen 

 

 

Kinder und Jugendliche haben einen 

Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 

 

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs 

Monate von dem für ihr Lebensalter 

typischen Zustand abweicht und  

 

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft beeinträchtigt oder eine 

solche Beeinträchtigung zu erwarten 

ist. 

 
Von einer seelischen Behinderung kann 

nur gesprochen werden, wenn die oben 

genannten Voraussetzungen vorliegen. 

Es muss eine Beeinträchtigung der seeli-

schen Gesundheit vorliegen, die dazu 

führt, dass der junge Mensch nicht oder 

nur eingeschränkt am gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abweichung der seelischen Gesund-

heit werden fest gestellt von 

 

● Ärzten für Kinder- und Jugendpsychi-

atrie und -psychotherapie, 

● Kinder- und Jugendpsychotherapeu-

ten oder 

● Ärzten / psychologischen Psychothe-

rapeuten, die über besondere Erfah-

rungen auf dem Gebiet seelischer 

Störungen bei Kindern und Jugendli-

chen verfügen. 

 

Diese Stellungnahme ist auf der Grundla-

ge der internationalen Klassifikation der 

Krankheiten (ICD) zu erstellen. 

 

Ob die Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben beeinträchtigt ist, prüfen in der 

Regel die Jugendämter. In Delmenhorst 

befindet sich diese Stelle im Fachdienst 

Allgemeiner Sozialer Dienst. 

 

 

 

 

Beratungsangebot

 

 

Wenn Sie als Eltern unsicher sind, ob die 

Teilhabe Ihres Kindes am gesellschaftlichen 

Leben gefährdet ist, können Sie unverbind-

lich ein Beratungsgespräch vereinbaren. 

Der Fachdienst kann prüfen, ob eine Teil-

habebeeinträchtigung vorliegt. Eine medizi-

nische beziehungsweise therapeutische 

Stellungnahme ist dafür nicht erforderlich. 

 

Folgende Bereiche werden geprüft: 

● Alltagsbewältigung / Selbstständigkeit 

des Kindes 

● Situation in der Familie  

● Situation in der Schule 

● Stellung des Kindes in der Gleichaltri-

gengruppe 

● Freizeitaktivitäten / Hobbys des Kindes 

 

Sollte sich herausstellen, dass eine Teilha-

bebeeinträchtigung vorliegt, ist eine medi-

zinische beziehungsweise psychotherapeuti-

sche Stellungnahme (wie oben beschrie-

ben) erforderlich, damit der Fachdienst 

über Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB 

VIII entscheiden kann. 


